
Beschluss  
des Fachbeirats nach § 10 Abs. 1 Satz 2 GlüStV vom 26. März 2009 
zum Projektantrag des BMWi zur Evaluierung der Novelle der Spielverordnung 
(SpielV) im Hinblick auf die Problematik des pathologischen Glücksspiels 
 
  
 
Der Fachbeirat empfiehlt, bei der Vergabe des Auftrags zur Evaluierung der Novelle der 
Spielverordnung (SpielV) die Grundsätze des § 20 des Verwaltungsverfahrensgesetzes 
entsprechend anzuwenden. Dies gilt gemessen am Maßstab des Gesetzes über die 
förmliche Verpflichtung nichtbeamteter Personen (Verpflichtungsgesetz) hinsichtlich 
gewissenhafter Obliegenheitserfüllung insbesondere für die Verpflichtung zum Offenlegen 
sämtlicher Zuwendungen und Aufträge von Veranstaltern oder Vermittlern von Glücksspielen 
sowie die Verpflichtung zur Anzeige des Vorliegens von Gründen für eine Besorgnis der 
Befangenheit. 
 


